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33. Verordnung: Ausmaß der Förderungsdarlehen sowie die Gewährung von Annuitäten- und Zinsenzuschüssen nach 
dem Wohnhaussanierungsgesetz; Festlegung. 

33. 

Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
7. Juli 1987, mit der das Ausmaß der Förde
rungsdarlehen sowie die Gewährung von 
Annuitäten- und Zinsenzuschüssen nach dem 
W ohnhaussanierungsgesetz festgelegt werden 

Auf Grund der§§ 16 und 21 des Bundesgesetzes 
über die Förderung der Verbesserung und Erhal
tung von Wohnhäusern, Wohnungen und Wohn
heimen sowie zur Änderung des Stadterneuerungs
und Startwohnungsgesetzes (W ohnhaussanierungs
gesetz - WSG), BGB!. Nr. 483/1984, wird verord
net: 

„ § 1. (1) Zur Beseitigung der mangelhaften Aus
stattung von Wohnungen, die über keine Wasser
entnahmestelle oder kein Klosett im Inneren verfü
gen, kann, sofern keine Annuitätenzuschußleistung 
im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen zugesi
chert wird, ein Landesdarlehen in Höhe der Sanie
rungskosten gewährt werden. Dieses Darlehen ist 
zinsenfrei und hat eine Laufzeit von zehn Jahren. 

(2) Für alte anderen Sanierungsmaßnahmen 
kann, sofern keine Annuitätenzuschußleistung im 
Sinne der nachstehenden Bestimmungen zugesi
chert wird, ein Landesdarlehen in Höhe der Sanie
rungskosten gewährt werden. Dieses Darlehen ist 
mit höchstens 6 vH jährlich zu verzinsen und hat 
eine Laufzeit von zehn Jahren. 

(3) übersteigen die förderungswürdigen Anträge 
(§ 10 Z 1 und 2 Wohnhaussanierungsgesetz) die 
vorhandenen Förderungsmittel, sind Sanierungsar
beiten an und in Gebäuden, in denen Wohnungen 
der Ausstattungskategorie C und D überwiegen, 
sowie Arbeiten zur Beseitigung der mangelhaften 
Ausstattung von Wohnungen, die über keine Was
serentnahmestelle oder kein Klosett im Inneren ver
fügen bzw. zur Schaffung von W oh11ungen der 
Ausstattungskategorie A oder B durch Ein- oder 
Umbau vorrangig zu behandeln. 

§ 2. (1) Für die Rückzahlung von Darlehen mit 
einer Laufzeit von zehn Jahren zur Finanzierung 
von Sanierungsmaßnahmen (§ 11 W ohnhaussanie
rungsgesetz) an und in Gebäuden im Sinne des § 10 
Z 1 und 2 des Wohnhaussanierungsgesetzes wer
den Annuitätenzuschüsse auf die Dauer von zehn 
Jahren gewährt. Diese Zuschüsse werden vom 
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ursprünglichen Darlehensbetrag berechnet; sie 
gelangen je zur Hälfte zu den Terminen 20. Mai 
und 20. November eines jeden Jahres ab Tilgungs
beginn zur Auszahlung, sofern der Darlehensneh
mer seinen Anteil gemäß dem Tilgungsplan leistet. 

(2) Werden Sanierungsmaßnahmen gemäß § 11 
des Wohnhaussanierungsgesetzes an und in Gebäu
den durchgeführt, in denen Wohnungen der Aus
stattungskategorien D . und C überwiegen, die 
Erhaltungsarbeiten im Sinne des Mietrechtsgeset
zes darstellen, hat der Förderungswerber jedenfalls 
einen solchen Anteil der Annuität aus eigenem zu 
tragen, der durch die Einhebung eines auf die 
gesamte Nutzfläche des Hauses bezogenen durch
schnittlichen Hauptmietzinses der Ausstattungska
tegorie B gemäß § 16 Abs. 2 Z 2 und Abs. 4 des 
Mietrechtsgesetzes Deckung findet. Für die dar
über hinausgehende Belastung aus der Annuität 
gewährt das Land einen Annuitätenzuschuß im 
Ausmaß von 50 vH. Der zu leistende Gesamtannui
tätenzuschuß wird pro Förderungsfall errechnet 
und jeweils in Form von Hundertsätzen des förder
baren ursprünglichen Gesamtdarlehensbetrages 
ausgewiesen. 

(3) Werden Sanierungsmaßnahmen durchge
führt, die sich aus Erhaltungsarbeiten im Sinne des 
Mietrechtsgesetzes und V erbesserungsarbeiten 
zusammensetzen, können Annuitätenzuschüsse im 
folgenden Ausmaß gewährt werden, wobei Arbei
ten zur Beseitigung der mangelhaften Ausstattung 
von Wohnungen, die über keine Wasserentnahme
stelle oder kein Klosett im Inneren verfügen bzw. 
zur Schaffung von Wohnungen der Ausstattungs
kategorie A oder B durch Ein- oder Umbau vorran
gig gefördert werden können: 

a) 12 vH bei Sanierungsmaßnahmen an und in 
Gebäuden, in denen Wohnungen der Kate
gorie D überwiegen, sowie unabhängig von 
der Kategorie für Sanierungsmaßnahmen, die 
den Wohnbedürfnissen von Behinderten die
nen oder an und in Gebäuden im Sinne des 
§ 10 Z 2 des W ohnhaussanierungsgesetzes 
vorgenommen werden; 

b) 10 vH bei Sanierungsmaßnahmen an und in 
Gebäuden, in denen Wohnungen der Kate
gorie C überwiegen; 

c) 8 vH bei Sanierungsmaßnahmen an und in 
Wohnheimen; 
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